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BETREFF  Ihre Bitte um Vermittlung bei Ihrer Anfrage „BVerfGE 62, 189 - u.a. Willkürverbot“ 
[#280536] 
 

 

████████████▎

ich  nehme  Bezug  auf  Ihre  E-Mail  vom  10. Juni  2023  an  den  Bundesbeauftragten  für  den 
Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit  (BfDI).  Ihre  Eingabe  wird  unter  dem  o.g.  Ge-
schäftszeichen  bearbeitet.  Für  eventuelle  Rückfragen  oder  Ergänzungen  wenden  Sie  sich 
bitte  an  das  für  die  Bearbeitung  zuständige  Referat Informationsfreiheit,  welches  unter 
den o.g. Kontaktdaten erreichbar ist. 

Den  übersandten  Unterlagen  entnehme  ich,  dass  Sie  am  5. Juni 2023,  also  vor  einer  Wo-
che, bei dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Übersendung der Entscheidung BVer-
fGE 62, 189 beantragt und sich dabei auf die Vorschriften des Informationsfreiheitsgesetzes 
gestützt haben. 

Unabhängig  von  der  Frage,  ob  der  Versand  von  Gerichtsentscheidungen  durch  das  ent-
scheidende Gericht selbst überhaupt dem Anwendungsbereich des IFG unterfällt, kann ich 
zum  jetzigen  Zeitpunkt  keine  Verletzung  von  Rechten  nach  dem  IFG  erkennen.  Die  Frist 
nach § 7 Abs. 5 S. 2 IFG ist ersichtlich noch nicht abgelaufen. 

Vor  diesem  Hintergrund  sehe  ich  aktuell  keinen  Anlass,  ein  Verfahren  nach  § 12  Abs. 1 IFG 
durchzuführen und nehme den Vorgang zu den Akten. Unabhängig hiervon erlaube ich mir 
den Hinweis auf die Möglichkeit, Entscheidungen des BVerfG vor dem Jahr 1998 unmittel-
bar auf der Homepage des BVerfG anzufordern. 

HAUSANSCHRIFT  Graurheindorfer Straße 153, 53117 Bonn  
   

FON  (0228) 997799-6110 
   

E-MAIL  ReferatIFG@bfdi.bund.de  
BEARBEITET VON  ██▏███▏

INTERNET  www.bfdi.bund.de 
   

DATUM  Bonn, 12.06.2023 
GESCHÄFTSZ.  IFG-726/003 II#0198    

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an. 

   

Herrn 
███ ███ 
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Das entsprechende Kontaktformular finden Sie hier: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Service/Entscheidungsversand/entscheidu
ngsversand_node.html 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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